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Öffentliche Bekanntmachung der  
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum  

Gemeinsamen Gutachterausschuss  
Breisgau-Nord - Hochschwarzwald 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung samt Genehmigung des 
Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bildung des 
„Gemeinsamen Gutachterausschuss  
Breisgau Nord - Hochschwarzwald“ 

zwischen 

der Gemeinde Kirchzarten Talvogteistr. 12 

79199 Kirchzarten 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Andreas Hall 

und 

Gemeinde Breitnau 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Josef Haberstroh 
  
Gemeinde Buchenbach 
vertreten durch Herrn Bürgermeister-Stellvertreter Matthias Riesterer 
  
Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald) 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Karlheinz Rontke 
  
Gemeinde Feldberg 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Johannes Albrecht 
  
Gemeinde Friedenweiler 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Josef Matt 
  
Gemeinde Glottertal 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Karl Josef Herbstritt 
  
Gemeinde Gundelfingen 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Raphael Walz 
  
Gemeinde Heuweiler 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Raphael Walz 
  
Gemeinde Hinterzarten 
vertreten durch Herrn Bürgermeister-Stellvertreter Eugen Winterhalder 
  
Gemeinde Lenzkirch 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Andreas Graf 
  
Stadt Löffingen 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Tobias Link 

Gemeinde Oberried 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Klaus Vosberg 
  
Gemeinde Schluchsee 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Jürgen Kaiser 
  
Gemeinde St. Mägen 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Manfred Kreutz 
  
Gemeinde St. Peter 
vertreten durch Herrn Bürgermeister Rudolf Schuler 
  
Gemeinde Stegen 
vertreten durch Frau Bürgermeisterin Fränzi Kleeb 
  
Stadt Titisee-Neustadt 
vertreten durch Frau Bürgermeisterin Meike Folkerts 
  
Vorbemerkung 

Die Gemeinde Kirchzarten (im Folgenden „erfüllende Gemeinde“ ge-
nannt), die Städte Löffingen und Titisee-Neustadt sowie die Gemein-
den Breitnau, Buchenbach, Eisenbach (Hochschwarzwald), Feldberg, 
Friedenweiler, Glottertal, Gundelfingen, Heuweiler, Hinterzarten, 
Lenzkirch, Oberried, Schluchsee, St. Märgen, St. Peter und Stegen 
(im Folgenden jeweils „abgebende Gemeinde“ genannt) schließen 
zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses auf Grund 
von § 1 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung der Landesregierung über die 
Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte 
nach dem Baugesetzbuch (Gutachterausschussverordnung - GuA-
VO) in Verbindung mit § 25 des Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit (GKZ) folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung: 
  

§1 
Gegenstand der Vereinbarung 

Die abgebenden Gemeinden übertragen die Bildung von Gutachter-
ausschüssen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 GuAVO auf die Gemeinde Kirchzar-
ten. Die Gemeinde Kirchzarten erfüllt anstelle der abgebenden Städte 
und Gemeinden die übertragenen Aufgaben in eigener Zuständig-
keit. Sie übernimmt die Aufgaben nach Abs. 1 uneingeschränkt und 
in eigener Verantwortung. Sämtliche mit den übertragenen Aufga-
ben verbundenen Rechte und Pflichten gehen mit Wirksamwerden 
der Vereinbarung auf die Gemeinde Kirchzarten über. Sie erfüllt die 
Aufgabe in ihren Amtsräumen. Diese Form der Zusammenarbeit 
kann um andere Gemeinden erweitert werden, soweit die Gemein-
den im selben Landkreis liegen und benachbart sind (§ 1 Abs. 1 Satz 2 
GuAVO). Ein Beitritt weiterer Gemeinden bedarf der Zustimmung der 
Gemeinde Kirchzarten sowie aller abgebenden Gemeinden. 
  

§2 
Zusammensetzung des Gutachterausschusses,  

Gutachterbestellung 

(1) Zur Erfüllung der Aufgabe wird bei der Gemeinde Kirchzarten 
ein Gutachterausschuss gebildet. Er trägt die Bezeichnung „Ge-
meinsamer Gutachterausschuss Breisgau Nord - Hochschwarz-
wald“ (nachstehend ,,Gemeinsamer Gutachtrausschuss“ ge-
nannt). 
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Notruf-Nr. für den Rettungsdienst/ Notfallrettung:  112
DRK-Krankentransport weiterhin  0761-19222
Die 112 ersetzt nicht die 110, welche für die Polizei steht.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  Tel. 116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst:  Tel. 116 117
Augenärztlicher Notfalldienst:  Tel. 116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst:  Tel. 01803 22255545
nur Sa./So .u. Feiertage

Defibrillator: Standort: Zähringerstraße 12, Vorraum Sparkasse.

Apothekenbereitschaft:
Von Freitag, 05.11.2021, 8.30 Uhr, bis Freitag, 12.11.2021, 8.30 Uhr. 
Fr., 05.11.2021:  Bären-Apotheke am Basler Tor, Christoph-Mang-Str. 18-
20, Freiburg 
Sa., 06.11.2021:  Greifen-Apotheke, Bahnhofstr. 6, Kirchzarten 
So., 07.11.2021:  Kloster-Apotheke, Hauptstr. 9, Oberried 
Mo., 08.11.2021:   Blasius-Apotheke am Siegesdenkmal,  

Habsburgerstr. 131, Freiburg 
Di., 09.11.2021:  Herdern-Apotheke, Habsburgerstr. 59, Freiburg 
Mi., 10.11.2021:  Apotheke im ZO, Schwarzwaldstr. 78, Freiburg 
Do., 11.11.2021:  Holzmarkt-Apotheke, Kaiser-Joseph-Str. 255, Freiburg 
Fr., 12.11.2021:  Zasius-Apotheke, Günterstalstr. 39, Freiburg 

Öffnungszeiten der Zähringer-Apotheke: 
Tel. 1555  |  Fax 9208058
Mo., Do., Fr.:  08.30 - 12.30 Uhr + 15.00 - 19.00 Uhr
Di.,  08.30-12.30 Uhr + 15.00 -20.00 Uhr
Mi., Sa.:  08.30 - 12.30 Uhr

Kirchliche Sozialstation Dreisamtal:
erreichbar unter  Tel. 07661 9868-0

Dorfhelferin: Dorfhelferinneneinsatz:  Tel. 07661 7077

DRK Tagespflege Emanuel Tel. 9419048

DRK-Pflegedienst: Ansprechpartnerin: U. Hummel Tel. 920353 
oder  Mobil 0175/2244311

Pflege mobil:  Tel. 07660/941769-18 
oder  Mobil: 0171/8341982 

Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörigeim Dreisamtal:  Tel. 07661 391-114

Integrationsfachdienst Freiburg 
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch 
erkrankte und hörbehinderte ArbeitnehmerInnen 
und deren Arbeitgeber:  Tel. 0711/250832800.

Migrationsberatung für Erwachsene 
(EU-Bürger und Drittstaatler): J. Laux, Hauptstr. 2, 
Stegen, joachim.laux@caritas-bh.de Tel. 07661/627289

Beratungsstelle Wohnraumsicherung 
bei Problemen im Mietverhältnis und Gefahr von  Tel. 07651/2040012, 
Obdachlosigkeit: primaer@agj-freiburg.de Mobil 0163/1758929

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“:  Tel. 08000 116 016 
www.hilfetelefon.de

Blaues Kreuz: Treffen freitags, 19.30 Uhr, Kirchzarten, Schauinslandstr. 8 
Infos unter  Tel. 07660 2127588

Polizeiposten Kirchzarten:  Tel. 07661 979190

Hospizgruppe Dreisamtal:  Tel. 0160/96263862
Einsatzleitung Andrea Herud

Bestattungen Horizonte Dreisamtal:  Tel. 9208050

Öffentliche Wasserversorgung:
EWK Kirchzarten,  Tel. 07661 393-50

(2) Die Anzahl der Mitglieder des Gemeinsamen Gutachteraus-
schusses wird von der Gemeinde Kirchzarten in Abstimmung 
mit den abgebenden Gemeinden bzw. ggf. weiterer abge-
benden Gemeinden festgelegt. Bis 5.000 Einwohner werden 2 
Mitglieder bestimmt, ab 5.000 Einwohner 3 Mitglieder und ab 
10.000 Einwohner werden 4 Mitglieder bestimmt. Das ergibt fol-
gende Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden:

 
Gemeinde Breitnau  2 Mitglieder
Gemeinde Buchenbach  2 Mitglieder
Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald)  2 Mitglieder
Gemeinde Feldberg  2 Mitglieder
Gemeinde Friedenweiler  2 Mitglieder
Gemeinde Glottertal  2 Mitglieder
Gemeinde Gundelfingen  4 Mitglieder
Gemeinde Heuweiler  2 Mitglieder
Gemeinde Hinterzarten  2 Mitglieder
Gemeinde Kirchzarten  3 Mitglieder
Gemeinde Lenzkirch  3 Mitglieder
Stadt Löffingen  3 Mitglieder
Gemeinde Oberried  2 Mitglieder

Gemeinde Schluchsee  2 Mitglieder
Gemeinde St. Märgen  2 Mitglieder
Gemeinde St. Peter  2 Mitglieder
Gemeinde Stegen  2 Mitglieder
Stadt Titisee-Neustadt  4 Mitglieder
  
(3) Der Vorsitzende, seine Stellvertreter sowie die ehrenamtlichen 

weiteren Gutachter des gemeinsamen Gutachterausschusses 
werden vom Gemeinderat der Gemeinde Kirchzarten für die 
gesetzlich vorgeschriebene Amtsperiode bestellt. Die Gutachter 
aus den abgebenden Gemeinden werden auf deren Vorschlag 
vom Gemeinderat der Gemeinde Kirchzarten bestellt. 

  
§3 

Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses 
Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses wird 
bei der Gemeinde Kirchzarten eingerichtet (§ 8 Abs. 1 GuAVO). Der 
Geschäftsstelle obliegt nach Weisung des Vorsitzenden des Gutach-
terausschusses die Erledigung der laufenden Verwaltungsaufgaben. 
Die Gemeinde Kirchzarten verpflichtet sich, die für eine sachgerech-
te Aufgabenerfüllung erforderliche und geeignete Personal- und 
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(2) Die beteiligten Gemeinden verpflichten sich, diese Vereinbarung 
mit Wohlwollen auszustatten und nach den Regeln von Treu und 
Glauben zu erfüllen. Die Gemeinde Kirchzarten ist verpflichtet, 
den abgebenden Gemeinden jederzeit (soweit zulässig) Einsicht 
in die Unterlagen zu gewähren, die im Zusammenhang mit der 
Erfüllung der Aufgabe stehen.

 
(3) Die beteiligten Gemeinden werden, soweit rechtlich zulässig, alle 

notwendigen Entscheidungen treffen, Beschlüsse herbeiführen 
und sonstige Amtshandlungen vornehmen, die zur Durchfüh-
rung der Aufgabe erforderlich oder sachdienlich sind.

 Die Gemeinde Kirchzarten benennt 9 n . abgebenden Gemeinden 
einen ständigen Ansprechpartner für die Erfüllung der Aufgabe.

 
(4) Die Aufgabe kann nur von Gemeinden an die erfüllende Gemein-

de übertragen werden. Sofern Gemeinden der öffentlich-recht-
lichen Vereinbarung beitreten wollen, die diese Aufgabe bereits 
an eine andere Kooperation abgegeben haben, ist es zwingend 
notwendig, dass zuvor eine Rückübertragung dieser Aufgabe an 
die jeweilige Gemeinde stattfindet. Dies vor dem Hintergrund, 
dass die bestehenden Kooperationen Bestand haben. Sofern 
weitere Gemeinden dem gemeinsamen Gutachterausschuss 
beitreten wollen, ist dies auch zukünftig zu beachten.

 
(5) Mit Vorlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Geneh-

migung sind die Beitrittsbeschlüsse aller Gemeinderäte der be-
teiligten Gemeinden mit vorzulegen. Darüber hinaus sind dort, 
wo bereits andere Kooperationen bestanden haben, entspre-
chende Nachweise beizufügen, dass diese vor Neuübertragung 
der Aufgabe aufgelöst wurden.

  
§7 

Kündigung 
(1) Die Geltungsdauer dieser Vereinbarung ist nicht befristet.
 
(2) Die abgebenden Gemeinden haben das Recht, diese Vereinba-

rung schriftlich zu kündigen. Als Kündigungsfrist werden 12 Mo-
nate zum Jahresende (31.12.) vereinbart (§ 25 Abs. 4 KGZ). Die 
Kündigung erfolgt durch Schriftform.

(3) Wird die Vereinbarung gekündigt, so hat die Gemeinde Kirch-
zarten Anspruch auf Kostenbeteiligung für die bis zum Ende der 
Laufzeit der Vereinbarung erbrachten Leistungen.

 
§ 8 

Wirksamkeit, in Kraft treten 
Abgebende Gemeinden: 

Sachmittelausstattung zu gewährleisten. Die Gemeinde Kirchzar-
ten besetzt die Geschäftsstelle mit eigenem Personal. Die Gemein-
de Kirchzarten verpflichtet sich weiter, eine regelmäßige fachliche 
Fortbildung der Mitarbeiter der Geschäftsstelle und der Gutachter 
sicherzustellen. 
  

§4 
Übergang der Aufträge 

Die bisher bei den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse bei der 
Gemeinde Kirchzarten und den abgebenden Gemeinden beantrag-
ten und noch nicht fertiggestellten Verkehrswertgutachten gehen 
auf den Gemeinsamen Gutachterausschuss über. 
  

§5 
Gebührenerhebung, Kostenbeteiligung 

(1) Die Gemeinde Kirchzarten erhebt für die Amtshandlung im Rah-
men der ihr übertragenen Aufgabengebiete Gebühren und Aus-
lagenersatz in eigener Zuständigkeit. Sie kann im Rahmen der 
ihr übertragenen Aufgabengebiete Satzungen erlassen, die für 
das gesamte Gebiet der Beteiligten gelten; dies gilt nicht für die 
Erhebung von Steuern. 

 
(2) Die abgebenden Gemeinden beteiligen sich an den nicht durch 

Gebühren und Auslagen nach Abs. 1 gedeckten laufenden Per-
sonal- und Sachaufwendungen der Gemeinde Kirchzarten, die 
durch die Aufgabenerfüllung des Gemeinsamen Ausschusses 
und der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Ausschusses entste-
hen.

 
(3) Bei allen zukünftigen Mitgliedsgemeinden vorhandene Gutach-

terausschussgebührensatzungen und Gutachterausschusswe-
sen betreffende Regelungen sind in den jeweiligen Gebühren-
verzeichnissen der abgebenden Gemeinden aufzuheben.

 
(4) Maßgeblicher Abrechnungszeitraum ist das Haushaltsjahr. Die 

Kosten werden wie folgt abgerechnet:
•	 Personalaufwand nach tatsächlichem Aufwand
•	 Gemeinkostenzuschlag (Unterstützung  Verwaltung Gemein-

de Kirchzarten) von 10% der anfallenden Personalkosten
•	 Sachkostenzuschlag mit 9.700 Euro pro Vollzeitstelle (KGST)
•	 die zu zahlende Entschädigung für die ehrenamtlichen Gutach-

ter gemäß § 14 GuAVO

  Die anfallenden Kosten werden nach Einwohnern unter den 
beteiligten Gemeinden aufgeteilt. Grundlage ist die Einwoh-
nerzahl zum Stand 30. Juni des Vorjahres. Bei der Kostenermitt-
lung werden die Einnahmen der jeweiligen Gemeinde direkt 
verrechnet. 

  
 Bis zum 31. Mai des Folgejahres erstellt die Gemeinde Kirchzar-

ten eine Abrechnung der im vorausgegangenen Haushaltsjahr 
im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung angefallenen 
Aufwendungen nach Abs. 2. Der Rechnungsbetrag wird ein Mo-
nat nach Zustellung der Abrechnung fällig. 

 
(5) Die Gemeinde Kirchzarten ist berechtigt, unterjährig zum 30. 

Juni eines jeden Jahres von den Beteiligten eine angemessene 
Vorauszahlung auf den zu leistenden Kostenersatz zu erheben. 
Über die Vorauszahlung ist zeitgleich mit der nach Abs. 3 vor-
zulegenden Abrechnung abzurechnen. Im Falle von Zahlungs-
rückständen sind rückständige Beträge nach den für Gebühren 
geltenden kommunalabgabenrechtlichen Vorschriften zu verz-
insen.

 
(6) Die Vereinbarung und das Abrechnungsmodell werden jährlich 

evaluiert . Die erste Evaluierung findet im Jahr 2023 statt.
 

§6 
Verpflichtungen der beteiligten Gemeinden 

 
(1) Den beteiligten Gemeinden obliegt die Verpflichtung zur ge-

genseitigen Information und sonstigen vertragsdienlichen Un-
terstützung . Von wesentlichen Ereignissen haben sich die betei-
ligten Gemeinden jeweils unaufgefordert zu unterrichten.
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Diese Vereinbarung bedarf nach § 25 Abs. 5 GKZ der Genehmigung 
der Rechtsaufsichtsbehörde. 

Die Vereinbarung ist mit der rechtsaufsichtlichen Genehmigung von 
allen beteiligten Städten und Gemeinden öffentlich bekanntzuma-
chen. Sie wird am 1.11.2021 wirksam, frühestens jedoch am Tag nach 
der letzten öffentlichen Bekanntmachung. Die Gemeinde Kirchzar-
ten teilt der Zentralen Geschäftsstelle die Bildung des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses nach § 1 Abs. 1 Satz 2 GuAVO mit den Anga-
ben nach § 15 Abs. 3 GuAVO unverzüglich nach Inkrafttreten dieser 
Vereinbarung mit. 

§9 Salvatorische  Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Ve,rein-
barung nicht berührt. Die beteiligten Gemeinden werden in einem 
solchen Fall die.- unwirksan;re_n :B estimmungen durch solche er-
setzen, die dem sachlichen und wirtschaftlichen Inhalt der unwirksa-
men Bestimmungen soweit wie möglich entsprechen. Dasselbe gilt, 
wenn sich während der Laufzeit der Vereinbarung ergibt, dass die 
Vereinbarung durch weitere Bestimmungen ergänzt werden muss. 
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Genehmigung
Die am 08. Oktober 2021 geschlossene öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung zwischen der Gemeinde Kirchzarten und 
den Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Eisenbach (Hoch-
schwarzwald), Feldberg, Friedenweiler, Glottertal, Gun-
delfingen, Heuweiler, Hinterzarten, Lenzkirch, Oberried, 
Schluchsee, St. Märgen, St. Peter, Stegen sowie den Städ-
ten Löffingen und Titisee-Neustadt  zur Übertragung der 
Aufgaben nach § 1 Abs. 1 Satz 2 der Gutachterausschuss-
verordnung (GuAVO Baden-Württemberg und Bildung des 
gemeinsamen Gutachterausschusses "Breisgau Nord - Hoch  
schwarzwald",  wird nach § 25 Abs. 5 des Gesetzes über kom-
munale Zusammenarbeit (GKZ) genehmigt.

Altpapier-Bringsammlung 
Die Altpapiersammlung des Sportvereins wird wieder als Bring-
sammlung durchgeführt. Helfer unterstützen vor Ort beim Abladen. 
Das Altpapier kann am Freitag, 05.11.2021, von 14.00 – 17.00 Uhr 
und am Samstag, 06.11.2021, von 9.00 – 12.00 Uhr zur Sammelstel-
le am Parkplatz Badweiher gebracht werden. 

Bitte denken Sie an den obligatorischen Mundschutz und die be-
stehenden Abstandsregeln. Herzlichen Dank für die Unterstützung 
unseres Vereins. 

Ihr Sportverein St. Peter. 
 
 

Freiwillige Feuerwehr informiert 
Die Feuerwehr wurde im vergangen Monat zu folgenden Ein-
sätzen alarmiert : 
02.10.21: 13.35 Uhr, Motorrad L 127 Dischenrank 
21.10.21:  5.20 Uhr, Unwetter, Bäume auf Fahrbahn im ganzen 

Gemeindegebiet 
31.10.21: 13.55 Uhr, Unterstützung Rettungsdienst Scheuergasse 

Weitere Infos gibt es auf unser Hompage 
https://feuerwehr-sankt-peter.de/ 

ElzmattenBad - Öffnungszeiten und Preise: 
Montag  16.00 – 21.00 Uhr 
Dienstag  14.00 – 17.00 Uhr 
Mittwoch  16.00 – 20.00 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr  
Freitag 09.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 19.00 Uhr 
Samstag  14.00 – 19.00 Uhr 
Sonntag 09.00 – 15.00 Uhr 
 
Preise 
Einzeleintritt Erwachsene  4,50 € 
 Kinder ab 4. Lj. bis Vollendung 16. Lj. 2,50 € 
 Ermäßigung mit Konuskarte  - 1,00 € 
 Ermäßigung mit Gästekarte St. Peter - 1,00 € 
 Personen mit Hansefit-Karte  0,00 € 
Jahreskarte Erwachsene  135,00 € 
 Kinder ab 4. Lj. bis Vollendung 16. Lj. 75,00 € 

Die Jahreskarten sind ausschließlich bei der Gemeindekasse 
zu erwerben. 

Derzeit Beschränkung auf max. 20 Personen gleichzeitig; es gilt 
die 3 G-Regel! 

Informationen in Corona-Zeiten
•	 Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir,   das Rathaus nur nach vorheriger Terminabsprache aufzusuchen, um möglichst War-

tezeiten in den engen Fluren zu vermeiden. Außerdem besteht im Rathaus für Besucher/innen noch die Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung.

•	 Die Homepage der Gemeinde wird regelmäßig aktualisiert: www.st-peter.eu/buergerservice/Aktuelles.
•	 Bei Fragen zu den Einschränkungen durch Corona können Sie uns auch telefonisch oder per Mail kontaktieren; soweit die uns vorlie-

genden Informationen die Beantwortung möglich machen, können wir Ihnen gewünschte Infos geben.
•	 Durchführung von Bürgertests:  Die Praxis Dr. Krimmel und Reisch (St. Peter, Stegen, Breitnau) bietet an Werktagen Bürgertests in 

ihren Praxen an; Kontakt über: https://hausaerzte-schwarzwald.de/.



6  Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde St. Peter Nr. 44 04. November 2021

1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr 
volljährig werden: Familienname, Vornamen, gegenwärtige An-
schrift. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung 
oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffent-
lich-rechtliche Religionsgesellschaft durch den Familienange-
hörigen eines Mitglieds dieser Religionsgesellschaft 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG auf das Recht, 
der Datenübermittlung nach § 42 Absatz 2 BMG widersprechen zu 
können. Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die 

Öffentliche Bekanntmachung
Der Stiftungsrat des Spitalfonds St. Peter hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 27.09.2021 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 
2021 beraten und beschlossen. Die Unterlagen hierzu liegen in der Zeit vom 05.11.2021 bis einschließlich 15.11.2021 im Rathaus St. Peter, 
Rechnungsamt, während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme und öffentlichen Bekanntmachung aus.

HaushaltssatzungSpitalfonds St. Peter für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Stiftungsrat am 27.09.2021 folgen-
de Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträ ge von 118.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -112.150
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 6.750
1.4 Gesamtbetra g der außerordentl i chen Erträge von 0
1.5 Gesamtbetra g der außerordentlichen Aufwendungen  von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis  (Summe a us 1.3 und 1.6) von 6.750

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit von 118.650
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit von -70.250
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 48.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 48.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkei t von 0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -30.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von -30.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts  (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 18.400

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und  0 €
Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf                                                                         0 €

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

St. Peter, den 04.11.2021

Rudolf Schuler
Stiftungsratsvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung: Widerspruchs-
rechte nach Bundesmeldegesetz (BMG) 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bun-
desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 36 Absatz 2 Satz 1 BMG auf das Recht, 
der Datenübermittlung nach § 58c Absatz 1 des Soldatengesetzes 
widersprechen zu können. Dies gilt nur bei der Anmeldung von 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. Nach § 58b des Soldatengesetzes 
können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grund-
gesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern 
sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informa-
tionsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 
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Meldebehörde gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen Familienan-
gehörigen folgende Daten übermitteln: Vor- und Familiennamen, 
Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, derzeitige Anschriften, 
Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie Sterbedatum. Der Wider-
spruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Über-
mittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die 
jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Diese Zweck-
bindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. Der 
Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder 
der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, 
Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Absatz 5 BMG auf das Recht, der Da-
tenübermittlung nach § 50 Absatz 1 BMG an Parteien, Wählergruppen 
und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene 
zu widersprechen. Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die 
in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen von 
Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das 
Lebensalter bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten 
dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer 
Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Mo-
nat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wi-
derspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinen Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass 
von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Absatz 5 BMG auf das Recht, der 
Datenübermittlung nach § 50 Absatz 2 BMG zu widersprechen. Ver-
langen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem 
Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf 
die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG Auskunft erteilen über 
Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und 
Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünf-
te weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende 
Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubilä-
um. Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der 
Meldeverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters- 
und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der Jubilar-
innen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind zum 
Beispiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die 
Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubiläums. Bei einem Wi-
derspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist 
bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet 
ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage 

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Absatz 5 BMG auf das Recht, der 
Datenübermittlung nach § 50 Absatz 3 BMG an Adressbuchverla-
ge widersprechen zu können. Die Meldebehörde darf gemäß § 50 
Absatz 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über Familienname, 
Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die übermittel-
ten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adres-
senverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. Bei einem Wider-
spruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei 
allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, 
einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 

St. Peter, den 04.11.2021 
gez. i.A. Lemke 

Zähringer-Mediathek  
Die Zähringer Mediathek in der Zähringerstraße (gegenüber Bäcke-
rei Knöpfle) ist derzeit aufgrund der aktuellen Corona-Vorschrif-
ten wieder geschlossen  (ohne Personal vor Ort ist keine erforderli-
che 3 G-Prüfung und Kontaktdatenermittlung möglich). 

Spruch der Woche
Allwissend bin ich nicht;  

doch viel ist mir bewusst.  
 

Johann Wolfgang von Goethe

Rote Karte für Einbrecher 
 Auch in diesem Jahr setzt das Polizeipräsidium Freiburg wieder ver-
stärkt auf die Prävention. Zwischenzeitlich scheitern etwas über die 
Hälfte der Einbrüche bereits im Versuchsstadium. Entscheidende 
Gründe hierfür sind der Einbau einbruchhemmender Produkte und 
nicht zuletzt eine „wachsame“ Nachbarschaft. Deshalb ist es sehr 
wichtig, dass verdächtige Wahrnehmungen unverzüglich und direkt 
bei der Polizei unter der Telefonnummer 110 gemeldet werden.

Die Tage werden kürzer und es wird früher dunkel. Viele Menschen 
kommen erst nach Einbruch der Dunkelheit von der Arbeit nach 
Hause. Die bis dahin unbeleuchteten Häuser und Wohnungen sig-
nalisieren, dass niemand zuhause ist. Das nutzen die Einbrecher aus 
und gehen im Schutze der frühen Dunkelheit ans Werk. Entgegen 
der allgemeinen Vorstellung finden Wohnungseinbrüche selten zur 
Nachtzeit statt; die überwiegende Anzahl geschieht zwischen 16:00 
Uhr und 21:00 Uhr. Die Täter nutzen schlecht gesicherte Fenster oder 
Türen und sorgen bei der Rückkehr der Bewohner für eine böse 
Überraschung. Entscheidend für die Einbrecher ist der Faktor Zeit: 
Damit das Entdeckungsrisiko minimiert wird, muss der Einbruch 
schnell gehen. In der Regel dauert das Eindringen nur wenige Se-
kunden; der Einbruch selbst nur wenige Minuten. Stößt der Täter auf 
einbruchhemmende Sicherungseinrichtungen bricht er erfahrungs-
gemäß sein Vorhaben ab und sucht sich eine günstigere Gelegen-
heit. Um das Risiko eines vollendeten Wohnungseinbruchs erheblich 
zu minimieren, beraten die Experten der Kriminalpolizeilichen Bera-
tungsstelle die Bürgerinnen und Bürger, wie sie Wohnungen oder 
Häuser vor unbefugtem Eindringen sichern können. Dieses Angebot 
gilt auch für Gewerbeobjekte. Bei einem Termin vor Ort werden von 
den Polizeibeamten individuelle Lösungen angeboten, wie eine Ein-
bruchsicherung optimal gestaltet werden kann. Neben vielen wert-
vollen Tipps erhalten Sie eine schriftliche Schwachstellenanalyse 
sowie weiteres Informationsmaterial.

Nutzen Sie dieses kostenlose Beratungsangebot Ihrer Polizei. Termi-
ne können per E-Mail unter freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de 
oder direkt telefonisch vereinbart werden: Kriminalpolizeiliche Bera-
tungsstelle Freiburg 0761/29608-25.

IST IHRE HAUSNUMMER GUT 
ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend 
für rasche Hilfe durch den Arzt oder 
den Rettungsdienst sein!
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ALB Breisgau-Hochschwarzwald 
Wechsel des Abfallbehälters zum 01.01.2022 

Wenn Sie im nächsten Jahr ein Abfallgefäß mit einem größeren 
oder kleineren Volumen benötigen, bitten wir Sie, bis spätestens 
15.11.2021 einen entsprechenden Antrag einzureichen. Bitte ver-
merken Sie auf dem Bestellformular, zu welchem Zeitpunkt – ab 
sofort oder zum 01.01.2022 - der Änderungswunsch durchgeführt 
werden soll. Nach diesem Termin ist es uns aus logistischen Grün-
den leider nicht mehr möglich, den Austausch der Abfallbehälter 
zum Jahresanfang 2022 zu gewährleisten. Änderungsanträge und 
Informationen erhalten Sie über die Gemeindeverwaltung und über 
die Homepage des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald (www.
LKBH.de/alb). Den Antrag können Sie bei der Gemeindeverwaltung 
abgeben oder direkt an die Abfallwirtschaft des Landkreises senden 
(Kontaktdaten siehe unten). Selbstverständlich stehen wir Ihnen für 
Fragen und Informationen gerne zur Verfügung.

Unsere Kontaktdaten: 
Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, 
Stadtstr. 2, 79104 Freiburg, 
gebuehreneinzug@LKBH.de, 
Tel. 0761/2187-8844, Fax 0761/2187-8899. 
 
  

Tourist-Information 
Unser Büro ist Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 
15.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. 

Telefonisch erreichen Sie uns unter 07652/1206-8371. 
  
 

Kath. Gottesdienste 
Gottesdienstteilnehmer müssen weiterhin registriert werden. Wenn 
Sie den Gottesdienst besuchen möchten, tragen Sie bitte Ihre Daten 
online unter: www.klosterdoerfer.de/Gottesdienste ein oder vor Ort 
in das Formular. 

Maskenpflicht: 
Bei Gottesdiensten ist eine medizinische Maske zu tragen. 

Donnerstag, 4. November  
Pfarrkirche St. Märgen 19:00 Uhr Eucharistiefeier  
Maria Lindenberg 11:00 Uhr Eucharistiefeier 
  Triduum auf dem Lindenberg  

Freitag, 5. November  
Pfarrkirche St. Peter 18:30 Uhr Rosenkranzgebet  
 19:00 Uhr Eucharistiefeier  
Maria Lindenberg 18:30 Uhr Beichtgelegenheit  
 19:00 Uhr Rosenkranz  
 19:30 Uhr Herz-Jesu-Amt 
  Eltern beten für Ihre Kinder  

Samstag, 6. November  
Ohmenkapelle 12:30 Uhr Tauffeier  
Pfarrkirche St. Peter   Kollekte für die Pfarrbücherei  
 19:00 Uhr Eucharistiefeier mit den 
   Firmanden zur Firmvorberei-

tung u. f. d. Verstorbenen der 
Landfrauen + Landfrauenchörle 

Maria Lindenberg 07:30 Uhr Eucharistiefeier 
  Herz-Mariä-Samstag  
St. Ursulakapelle 11:00 Uhr Tauffeier  

Sonntag, 7. November  
Pfarrkirche St. Märgen   Kollekte für die Pfarrbücherei

 10:00 Uhr Eucharistiefeier mit 
   Aufnahme der neuen Minist-

ranten und Verabschiedung, 
mitgestaltet vom Landfrauen-
chor St. Märgen

Pfarrkirche St. Peter 10:00 Uhr Eucharistiefeier 
   des Freundeskreises Abt 

Speckle aus Hausach  
Maria Lindenberg 08:30 Uhr Eucharistiefeier  
 11:00 Uhr Eucharistiefeier  
 15:00 Uhr Andacht  

Montag, 8. November  
Maria Lindenberg 11:00 Uhr Eucharistiefeier  
St. Ursulakapelle 18:30 Uhr Rosenkranz  

Dienstag, 9. November  
Pfarrkirche St. Peter 08:00 Uhr Abt-Steyrer-Gottesdienst 
   zusammen mit der 
  Abt-Steyrer-Schule  
Maria Lindenberg 11:00 Uhr Eucharistiefeier  
St. Ursulakapelle 18:30 Uhr Rosenkranz  

Mittwoch, 10. November  
Pfarrkirche St. Peter 18:00 Uhr Eucharistiefeier 
  zum Zähringertag  
Maria Lindenberg 11:00 Uhr Eucharistiefeier  
St. Ursulakapelle 18:30 Uhr Rosenkranz  

Donnerstag, 11. November  
Pfarrkirche St. Märgen 08:00 Uhr Schülergottesdienst 
  als Eucharistiefeier   
Maria Lindenberg 11:00 Uhr Eucharistiefeier  

 

Evang. Versöhnungsgemeinde 
Sonntag, 07.11.2021 
10.00 Uhr  Gottesdienst im Evangelischen Gemeindezentrum in 

Kirchzarten mit Prädikantin Susanne Thomas  

Sonntag, 07.11.2021 
18.00 Uhr  Gottesdienst im Ökumenischen Zentrum in Stegen mit 

Prädikantin Susanne Thomas  
 
 

Flüchtlingshilfe 
Einladung zum Treffen der Flüchtlingshilfe am Montag, 08.11.21, 
um 20 Uhr im Roten Weg - Begegnungsstätte. Herzlich laden wir alle 
neu Interessierten zu unserem Treffen ein. Wir freuen uns weiterhin 
sehr über Zuwachs. Unser Ziel ist es, geflüchteten Menschen den 
Start in Deutschland zu erleichtern und auch ihnen den Weg für ein 
gutes und gleichberechtigtes Leben zu ermöglichen. Kontakt: T. Mu-
sik, Tel. 0176/30460295. 
 
 

Zähringertag 
Herzliche Einladung zum Zähringertag am Mittwoch, 
10.11.2021. 
Vor zwei Jahren haben der Direktor des Geistliches Zentrums Ekke-
hart Bechinger, Bürgermeister Rudolf Schuler und Pfarrer Klemens 
Armbruster die Tradition des „Zähringertages“ wieder aufgenom-
men; er soll alle zwei Jahre stattfinden. Unter dem Thema „Erbe und 
Auftrag“ gedenken wir der Zähringer als Gründer der ehemaligen 
Abtei sowie der benediktinischen Mönche, die über die Jahrhun-
derte hier in St. Peter gelebt und gewirkt haben. Wir dürfen deren 
Erbe bestaunen, es aber auch hinsichtlich seiner Bedeutung für uns 
heute befragen. Um 18.00 Uhr feiern wir Gottesdienst in der Pfarrkir-
che, anschließend gibt es die Möglichkeit zur Begehung der Gruft. 
Im zweiten Teil laden wir zur Begegnung ins Geistliche Zentrum ein, 
in dessen Rahmen der Benediktinerabt von Münsterschwarzach, Mi-
chael Reepen OSB, über das „Leben aus dem Erbe der Benediktiner“ 
einen Vortrag halten wird. Ekkehart Bechinger, Direktor Geistliches 
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Zentrum, Rudolf Schuler, Bürgermeister, Klemens Armbruster, Pfar-
rer. 	Die Veranstaltung findet nach den dort gültigen Hygieneregeln 
statt. Im Gottesdienst gibt es keine Zugangsbeschränkungen. Die 
Veranstaltung im Geistlichen Zentrum findet unter 3G-Regeln statt. 
Auf der Homepage werden alle wichtigen Informationen zeitnah 
veröffentlicht. Anmeldung zur Veranstaltung und Registrierung der 
Personaldaten erfolgt über die Homepage der Pfarrei www.kloster-
doerfer.de/gottesdienste. 
 
 

Förderverein Hallenbad 
Liebe Mitglieder, liebe Interessierte! Endlich ist es soweit. Unser 
neues Hallenbad hat seine Pforten wieder geöffnet. Alle Mitglieder 
des Fördervereins Hallenbad sind herzlichst zur Jahreshauptver-
sammlung eingeladen. Die Versammlung wird am  Donnerstag, 
11.11.2021, um 19.30 Uhr im Gymnastikraum der neuen Elzmat-
tenhalle  stattfinden. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.
Der Förderverein Hallenbad. 

 

Seniorengruppe „Spätsommer“ 
Endlich können wir wieder zu unserem Spiele-Nachmittag im Novem-
ber durchstarten! Beginn ist am Donnerstag, 18. November 2021, um 
14.30 Uhr im Pfarrheim. Bei Kaffee und Kuchen und Spielen verbrin-
gen wir einen unterhaltsamen Nachmittag. Dazu laden wir alle Senio-
rinnen und Senioren herzlich ein. Es gilt die 2-G Regel! Bitte unbedingt 
Nachweis mitbringen. Anmeldung Abholdienst Tel. 553 oder 498. 
 
 

Sportverein 
Ergebnisse 
I. Mannschaft: FC Waldkirch II - SV St. Peter  6 : 1 
II. Mannschaft: SG St. Märgen / St. Peter II - SV Grafenhausen III  0 : 3 
Damen II (Bezirkspokal): 
SG Ebnet / St. Peter II - SG Obermünstertal/Staufen n.V.  0 : 0
(SG Ebnet im Viertelfinale) 
C-Junioren: SG St. Peter / St. Märgen - SG Simonswald II  7 : 1 
E-Junioren: PTSV Jahn Freiburg - SV St. Peter  6 : 2 

Termine 
Sa., 06.11.2021 
10:00 E-Junioren - SF Eintracht Freiburg II 
17:00   II. Mannschaft (in St. Märgen) - SV Gündelwagen II 
17:00   D-Junioren - SC Holzhausen II 
So., 07.11.2021 
14:00 I. Mannschaft - SC Gutach-Bleibach I 
Di., 09.11.2021 
18:30 C-Juniorinnen - SG Hecklingen

Infoabend im Clubheim 
Wir möchten nochmal daran erinnern, dass am Dienstag, 9.11.2021, 
um 19.30 Uhr ein Infoabend im Clubheim stattfindet. Wir laden recht 
herzlich alle Mitglieder, Eltern, Interessierte und Fußballfreunde zu 
dieser Veranstaltung ein. Die Neubesetzung der Vorstandsämter, 
ehrenamtliches Engagement sowie das Aufrechterhalten des Spiel-
betriebs werden Themen sein, über die wir mit euch reden, austau-
schen und diskutieren möchten. Wir freuen uns über eine rege Teil-
nahme und die Bereitschaft für den Verein einzustehen. Wichtiger 
Hinweis: Bei unserer Veranstaltung gilt die aktuelle Coronaverord-
nung! Bis Dienstag, eure Vorstandschaft! 

Skiclub 
Leonie Walter wurde bei den Deutschen Meisterschaften im Be-
hindertensport in der Skihalle in Oberhof am 30.10.2021 Deutsche 
Meisterin im Skilanglauf und am 31.10.2021 Deutsche Meisterin im 
Biathlon. Wir gratulieren ihr herzlich zu ihrem Erfolg. 

Donnerstag, 04.11.2021 
15:00 - 17:00 Uhr  Ecke Roter Weg/ Lindenbergstraße 
  Gesundheitswandern - Fit durch den Herbst 
  Unser Gesundheitswandern verbindet eine 

kurze Tour mit leichten Kräftigungs-, Koordi-
nations- und Dehnübungen, die dem ganzen 
Körper gut tun. Ohne schweißtreibenden Sport, 
dafür mit Freude an der Bewegung und guter 
Laune. Es ist keine Anmeldung erforderlich.   
Dauer: 1,5 bis 2 Stunden. Auf und Ab ca. 70 bis 
170 m. Bitte an ein Getränk denken. Die jeweils 
gültigen AHA- und 3G-Regeln sind zu beachten.

Samstag, 06.11.2021 
09:00 - 13:00 Uhr  Ropi Foto Galleria 
 Die unsichtbare Landschaft 
 Fotostudien aus dem Schwarzwald  

Sonntag, 07.11.2021 
10:00 - 13:00 Uhr  Ropi Foto Galleria 
 Die unsichtbare Landschaft  

Dienstag, 09.11.2021 
20:00 Uhr  Musicosophia-Schule 
 Erlebniswelt Musik 
  Kommen Sie mit auf eine musikalische Entde-

ckungsreise! Lernen Sie einen ungewöhnlichen 
Zugang zu klassischer Musik kennen und erfahren 
Sie ihren inneren Reichtum. Aus bloßem Hören 
wird Zuhören und Verstehen. KB 8 €. Anmeldung 
unter Tel.: 581 oder carola@musicosophia.de.

Mittwoch, 10.11.2021 
09:00 - 13:00 Uhr und 
15:00 – 19:00 Uhr  Ropi Foto Galleria 
 Die unsichtbare Landschaft  

Mittwoch, 10.11.2021 
15:30 - 18:00 Uhr  Eingang Klosterpforte 
 Kath. öffentliche Bücherei im „Pfarrzimmer“
  Kostenlose Ausleihe von Büchern, DVDs und 

Hörbüchern für Erwachsene und Kinder. Einfach 
vorbeikommen!  

Donnerstag, 11.11.2021 
15:00 - 17:00 Uhr  Ecke Roter Weg/ Lindenbergstraße 
 Gesundheitswandern - Fit durch den Herbst  
 
 

Volkshochschule Dreisamtal 
Steuern sparen bei Erbschaft und Schenkung - Wie Sie Belas-
tungen für Erben und Beschenkte durch geschickte Gestaltung 
reduzieren können 

Vortrag von Uwe Matzeit am Mittwoch, 10.11.21, um 19.30 Uhr im 
Bürgersaal in der Talvogtei-Scheune in Kirchzarten. Wieviel Steuern 
kostet das Vererben oder Verschenken? Für die Schenkenden/Verer-
benden kostet es in der Regel nichts. Dennoch lohnt es sich, beim Er-
ben oder Verschenken auf die steuerlichen Auswirkungen zu schau-
en: Geringe Freibeträge können bei Nichten oder Neffen sowie bei 
nichtehelichen Lebensgefährten zu einer hohen Steuerlast führen; 
auch beim Ehepartner oder bei den Kindern lässt sich Steuer sparen. 
Die vorausschauende Gestaltung der Erbfolge sowie rechtzeitig voll-
zogene, gut durchdachte Schenkungen können Mittel sein, um den 
Begünstigten in solchen Situationen möglichst viel vom Vermögen 
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zukommen zu lassen. Die Möglichkeiten, die es bei Geld- und Immo-
bilienbesitz gibt, sollen an diesem Abend praxisbezogen vorgestellt 
werden. Zugleich wird aber auch ein kritischer Blick auf die Nachteile 
und Risiken mancher „Steuersparlösungen“ geworfen. Der Referent 
ist Fachanwalt für Erbrecht in Freiburg und bringt seine Erfahrungen 
aus seiner täglichen Arbeit ein. Veranstalter dieses Vortrags ist die 
VHS Dreisamtal. Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 07661/5821. 
Eintritt: 9 €.

Arthrose-Update: Diagnostik und Therapie 
Am Freitag, 12.11.21, um 19.30 Uhr hält Priv.-Doz. Dr. med. Kon-
rad Seller im Rahmen des Arzt-Patienten-Forums/Gesundheit im 
Gespräch einen Vortrag zum Thema „Arthrose-Update: Diagnostik 
und Therapie“ im Bürgersaal in der Talvogtei-Scheune in Kirchzarten. 
Arthrose heißt Gelenkverschleiß. Dies ist eine typische Erkrankung 
des alternden Menschen und zählt in Deutschland zu den häufigsten 
Erkrankungen der Bevölkerung. Im Vortrag werden die Grundlagen, 
Ursachen, Pathomechanismus, Epidemiologie, Verlauf sowie insbe-
sondere die aktuelle klinische und apparative Diagnostik erläutert. 
Unter Einbeziehung der wissenschaftlichen Datenlage und der ak-
tuellen Leitlinie werden konservative und operative Therapieformen 
vorgestellt. Daneben werden auch alternative Behandlungsopti-
onen beleuchtet und Tipps für den Alltag gegeben. Insbesondere 
wird auf wichtige Aspekte der Prophylaxe eingegangen sowie die 
Interaktion und Schnittstelle zwischen Fach- und Hausarzt beleuch-
tet. Im Anschluss haben die Zuhörenden die Möglichkeit, ihre per-
sönlichen Fragen zu diesem Thema zu stellen. Veranstalter dieses 
Vortrags ist die VHS Dreisamtal. Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 
07661/5821. Eintritt: 9 €.

Schnuppernachmittag Yoga-X-Large© für Frauen mit Überge-
wicht - mit Karin Frohnauer  
am Samstag, 20.11.21, von 16-18 Uhr in Stegen im Haus der Verei-
ne, Raum Lindenberg. Du bist übergewichtig und möchtest etwas 
für dich und deinen Körper tun, hast aber das Richtige noch nicht ge-
funden? Dann könnte Yoga eventuell eine perfekte Lösung für dich 
sein! Yoga ist eine sanfte Bewegungsform, dabei spielt Körperformat 
und -größe keine Rolle. Man spürt tief in den Körper hinein und ver-
harrt in einer Position. Es ist gelenkschonend, die Flexibilität verbes-
sert sich, die Muskulatur wird gekräftigt und du kommst innerlich 
zur Ruhe. Falls du dir nicht sicher bist, ob Yoga für dich passt, möchte 
ich dich einladen, an diesem Nachmittag mehr darüber zu erfahren, 
es auszuprobieren und herauszufinden wie du mit deinem Körper 
umgehen kannst. Bitte eine Decke, eventuell warme Socken und ein 
Tuch mitbringen. Veranstalter dieses Kurses ist die VHS Dreisamtal. 
Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 07661/980890, die Teilnahme 
ist kostenlos. 

 

Herbstflohmarkt und Kinderkleidermarkt 
Endlich ist es wieder soweit: unter Einhaltung der 3 G kann am 
Samstag, 13.11.21, von 14.00 bis 17.00 Uhr wieder nach Herzens-
lust in der Feldberghalle Altglashütten gestöbert werden. Hier wird 
bestimmt das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für Groß oder 
Klein gefunden. Sie haben Interesse daran, ausrangierten oder über-
flüssigen Sachen eine neue Heimat zu geben? Dann melden Sie sich 
gerne telefonisch bei Nancy Jordan, Tel. 07655/2829948 (AB). Nach 
dem Shoppingerlebnis werden noch selbstgebackene Kuchen sowie 
kalte und warme Getränke zur Stärkung angeboten. Und als beson-
deren Höhepunkt freuen wir uns auf den Auftritt der Kindertrach-
tengruppe. Der Erlös kommt der Grundschule Feldberg zugute. Wir 
freuen uns auf Sie! Ihr Elternbeirat der Grundschule Feldberg. 

Von der Uni in den Beruf 
Online zum nächsten Job 

„Stellensuche 4.0 – online zum nächsten Job” ist der Titel des Vor-
trags, der sich am Donnerstag, 11. November, mit den Erfolgsfak-
toren einer digitalen Bewerbung befasst. Referent der Online-Ver-
anstaltung, die via Zoom durchgeführt wird und um 18.15 Uhr 
beginnt, ist Karriere-Coach Christian Bernhardt. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Für die Zugangsdaten ist eine Anmeldung per E-Mail an  
freiburg-hochschulteam@arbeitsagentur.de erforderlich. Nicht erst 
seit Corona ist die digitale Bewerbung der neue Standard. Dieser 
bringt einerseits Stolpersteine mit sich, andererseits aber auch Chan-
cen und Möglichkeiten. Christian Bernhardt zeigt auf, worauf Bewer-
berinnen und Bewerber bei der digitalen Stellensuche achten sollten 
und welche Möglichkeiten sie heute nutzen können, um dabei er-
folgreicher zu sein. Christian Bernhardt ist Recruiting-Fachbuchau-
tor, Karriere-Coach und Dozent für Kommunikationspsychologie. 
 
 

Die Polizei Baden-Württemberg sucht  
Nachwuchs  
Herbsttour der Einstellungsberatung mit dem Karrieremobil 

Der Polizeiberuf ist extrem spannend und abwechslungsreich: Kein 
Tag ist wie der andere, jeder Fall ist neu. Die Chancen auf einen Aus-
bildungsplatz bei der Polizei sind sehr gut. Die Polizei Baden-Würt-
temberg sucht Nachwuchskräfte und stellt im Jahr 2022 über 1300 
Ausbildungsplätze im mittleren und gehobenen Dienst zur Verfü-
gung. 

An verschiedenen Plätzen machen die Einstellungsberater mit dem 
Karrieremobil der Polizei Baden-Württemberg Halt und stehen Inte-
ressierten und deren Angehörigen für Beratungsgespräche und Fra-
gen rund um Ausbildung und Studium sowie zum Polizeiberuf allge-
mein zur Verfügung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Z.B. am Dienstag, 23.11.2021, 14.00 Uhr – 17.00 Uhr, Titisee-Neu-
stadt, Bei der Kirche 2 (Neustadt),  Freitag, 26.11.2021, 14.00 Uhr 
– 17.00 Uhr, Emmendingen, Marktplatz, Samstag, 27.11.2021,10.00 
Uhr – 13.00 Uhr, Waldkirch, Engelstraße, Montag, 29.11.2021, 14.00 
Uhr – 17.00 Uhr, Freiburg, Platz der alten Synagoge. 

Ende des redaktionellen Teils



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

zutaten 
FÜR 8 BIS 10 STÜCK
FÜR DEN TEIG
1 Würfel Hefe
200 ml Milch (Kuhmilch oder pfl anzlicher 
Milchersatz)
100 g weiche Butter oder Margarine
400 g Mehl (Dinkel oder Weizen)
100 g Zucker
1 Prise Salz
1 TL Zimt

FÜR DIE FÜLLUNG
3 bis 4 mittelgroße Quitten
75 g Zucker
1 TL Zimt

Quitten-Zimtschnecken 

Zubereitung
Milch in einem Topf erwärmen, bis sie lauwarm ist, und 
die Hefe darin dann unter Rühren aufl ösen.
Alle trockenen Zutaten in einer großen Schüssel mit der 
Milch-Hefe-Mischung verrühren, Zuletzt die weiche 
Butter dazu und alles mit den Händen kneten, bis ein 
geschmeidiger Teig entsteht. Diesen in der Schüssel mit 
einem sauberen Geschirrtuch abdecken und an einem 
warmen Ort 1 Std. gehen lassen.
In der Zwischenzeit die Quitten mit einem Tuch gründ-
lich abreiben. Dann waschen, schälen und in kleine 
Würfel schneiden.
Nach 1 Std. den Teig auf der bemehlten Arbeitsfl äche zu 
einem Rechteck ausrollen, die Quittenwürfel, den Zimt 
und den Zucker darauf verteilen. Den Teig einrollen.
Backofen auf 200 °C (Ober- und Unterhitze) vorheizen.
Die Teigrolle nun nach individuellem Größenwunsch in 
gleiche Teile zu Schnecken schneiden und diese einzeln 
auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen (auf 
genügend Abstand zwischen den einzelnen Stücken 
achten).
Schnecken bei 200 °C/Ober- und Unterhitze je nach 
Größe für 30 bis 40 Minuten backen. 
Mit einem Holzstäbchen oder einer Gabel testen, ob 
die Quitten-Schnecken gar sind: Klebt kein Teig mehr 
daran, dann das Blech aus dem Backofen nehmen und 
die Gebäckstücke am besten noch warm zu Kaffee, Tee 
oder einer Wintergemüsesuppe servieren. Die Schne-
cken schmecken aber auch kalt.
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Tipps & Tricks
An einem kühlen, luftigen Ort halten sich 

Quitten bis zu 8 Wochen. Nicht in der Nähe von 

anderem Obst oder Gemüse aufbewahren, da der Ge-

schmack sonst beeinträchtigt wird. Neben ihrem herben, 

süßen Aroma und ihrem hohen Vitamin-C-Gehalt trumpft 

die Quitte auch mit Pektin auf. Das macht es möglich, bei der 

Zubereitung von Konfi türe oder Gelee auf ein zusätzliches Ge-

liermittel zu verzichten. Damit sich das Pektin aus der Frucht 

gut löst, die Quitten etwas länger (20 bis 30 Minuten) als 

anderes Obst kochen. Die ganz eigene Duftnote der Quitte 

und ihr herbes, aber doch wiederum süßes Aroma kom-

men in Kombination mit Zucker oder kräftigen Gewür-

zen am besten zur Geltung. Die Frucht harmoniert 

mit Äpfeln, Birnen oder Zitrusfrüchten genauso 

gut wie z. B. mit Wild und Käse, Ingwer 

und Zimt, Lauch und Kürbis. 





ACHTUNG ZAHNGOLD   
Zahle bis zu 60,- € pro Zahnbrücke 

Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck   
Zinn und versilbertes Besteck, zahle bar, komme gleich.

Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6 

Kein Verkauf Ihres Mehrfamilienhauses,
Baugrundstück oder Althaus zum Abbruch  

ohne Angebot der Fa. Sauer Wohnbau GmbH
Lassen Sie sich von unserer Marktkenntnis überraschen.

Die beiden Geschäftsführer des Hauses Sauer sind gemeinsam
seit über 65 Jahren mit der Fa. Sauer Immobilien GmbH 
auf dem Freiburger Immobilienmarkt selbständig tätig. 

Wir kaufen direkt und unkompliziert oder zeigen Ihnen,
wie Sie den besten Preis erzielen. 

Wir freuen uns auf Sie! 

besser@immobilien-sauer.de oder direkt unter 0761.70332-18 

Sauer Wohnbau GmbH und Sauer Immobilien GmbH  
Seit 1979 Ihr zuverlässiger Partner 

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 
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www.zg-raiffeisen-technik.de

VERTRAUEN DURCH SERVICE
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März 2018

9-17 Uhr

Fü
r D

ru
ck

fe
hl

er
 ü

be
rn

im
m

t d
ie

 Z
G 

Ra
iff

ei
se

n 
Te

ch
ni

k 
Gm

bH
 k

ei
ne

 H
af

tu
ng

AB SOFORT
IHR ANSPRECHPARTNER

Titisee-Neustadt · Gutachstr. 18 · Tel. 07651 7807
St. Georgen-Sommerau · Am Storzenberg 1 · Tel. 07724 6000
Waldshut-Tiengen · Weilheimer Str. 15-17 · Tel. 07741 6806-0

Meistern Sie jede Aufgabe.
Mit unserer Kraft.
STIHL Motorsägen für 
den Profi .  

ICH KAM, SAH
UND SÄGTE
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